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Grundsteuer-Reform: Wichtige Infos für
Radeberger Eigentümer

Radeberg, Arnsdorf und Wachau informieren über neue
Grundsteuerbescheide ab 2025. Zahlungen ohne neuen

Bescheid aussetzen.

Die Gemeinden Radeberg, Arnsdorf und Wachau bereiten sich
auf wesentliche Änderungen bei der Grundsteuer vor, die ab
dem 1. Januar 2025 in Kraft treten werden. Die
Stadtverwaltungen dieser Bereiche haben wichtige
Informationen für Eigentümer von Grundstücken veröffentlicht,
die zahlreiche Fragen aufwerfen könnten.

Ab kommendem Jahr wird die rechtliche Basis für die
Grundsteuer revidiert, was weitreichende Folgen haben wird. Die
Neubewertung von Grundstücken steht im Mittelpunkt dieser
Reform, wodurch auch die Festsetzung der Grundsteuern auf
den neuesten Stand der gesetzlichen Vorgaben gebracht wird.
Dies ist besonders relevant für alle, die eine Immobilie besitzen,
da die Regelungen wichtige finanzielle Auswirkungen nach sich
ziehen können.

Wichtige Informationen für
Grundstückseigentümer

Laut einer Mitteilung der Radeberger Stadtverwaltung haben die
zuletzt erteilten Grundsteuerbescheide eine besondere Rolle: Sie
fungieren nicht nur als vergangene Zahlungsaufforderungen,
sondern auch als Vorauszahlungsbescheide für die kommenden
Jahre. Die Verantwortlichen der Gemeinden betonen, dass die
Eigentümer bis zur Ausstellung eines neuen Bescheides keine



Zahlungen leisten sollten. „Diese Zahlungsverpflichtungen
entfallen ab dem 1. Januar 2025 zunächst“, erklärt die
Stadtverwaltung.

Ein Aspekt, den die Behörden besonders hervorheben, betrifft
bestehende Zahlungseinrichtungen. Eigentümer, die für die
Begleichung ihrer Grundsteuer einen Dauerauftrag bei ihrer
Bank eingerichtet haben, sind aufgefordert, diesen zu
widerrufen. Dies könnte für viele eine Entlastung darstellen, da
sie sich keine Gedanken über unnötige Zahlungen machen
müssen.

Für Bürger, die ein Sepa-Lastschriftmandat für ihre
Grundsteuerzahlungen erteilt haben, gibt es dagegen keine
weiteren Schritte, die sie unternehmen müssen. Der
automatische Einzug wird erst wieder durchgeführt, wenn ein
neuer Steuerbescheid vorliegt. Dies bedeutet, dass Eigentümer,
die auf den Lastschrifteinzugsdienst angewiesen sind, vorerst
entspannt bleiben können.

Die neue Regelung zielt darauf ab, die Transparenz und
Gerechtigkeit in der Grundbesteuerung zu erhöhen, was
insbesondere für die Eigentümer von Immobilien von Bedeutung
ist. Die Änderungen könnten die finanzielle Planung für viele
Haushalte beeinflussen und sind daher ein Thema von
allgemeinem Interesse.

In Anbetracht der anstehenden Änderungen haben die
Gemeinden beschlossen, umfassend zu informieren, damit alle
Beteiligten gut auf die neuen Umstände vorbereitet sind. Die
Einhaltung dieser Regelungen ab 2025 ist für Eigentümer von
Grundbesitz nun ein entscheidendes Thema, das Beachtung
erfordert.
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